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A uszug aus einem Schreiben des privaten  U nterneh
m ers A. H. vom 21. 2. 1957:

Noch ehe ich über das E rgebnis der steuerlichen Tiefen
prüfung  Bescheid wußte, h a tte  bereits die Deutsche 
Investitionsbank K enntnis davon, daß der S teuerprüfer 
125 000 DM M ehrsteuern errechnet hatte . Wie er zu 
dieser Summe kam , h a t er w ährend der P rü fung  und 
auch nach Abschluß der P rü fung  nicht gesagt. Es hieß, 
ich bekäm e Bescheid. Am nächsten T ag bereits w urde ich 
zu r DIB bestellt, wo m an m ir m itteilte, daß mein K re
dit in Höhe von 65 000 DM gesperrt und gekündigt 
wird, da der Betrieb m it 125 000 DM Steuerschulden 
illiquide ist. E s is t der B ank verboten, illiquiden P riv a t
betrieben K redit zu geben. Sofort w urden meine B ank
konten gesperrt. Ich w urde aufgefordert, eine Ver
mögensbilanz aufzustellen und mich jeder k red it
m äßigen Disposition im Betrieb zu enthalten. Als ich 
lebhaft p ro testierte  und darauf hinwies, daß m ir das 
E rgebnis der S teuerprüfung noch nicht bekannt ist, 
zuckte m an die Achseln und legte dar, daß dies im 
Grunde ja  kein Problem  sei. Ich könnte doch jederzeit 
eine staatliche K apitalbeteiligung beantragen. Man 
em pfahl m ir sogar diesen W eg und erk lärte , daß m an 
den langfristigen K redit und die S teuerforderung in 
eine staatliche K apitalbeteiligung umwandeln würde.

*
Auch dieser Betrieb war som it „reif" für den frei
willigen Vertragsabschluß zugunsten einer sozialisti
schen Entwicklung.
Es wurde von dem Unternehmer ein entsprechender An
trag  auf staatliche Kapitalbeteiligung eingebracht, und 
es erfolgte tatsächlich eine Umwandlung sowohl der 
steuerlichen Mehrforderung als auch des langfristigen  
K redits in eine staatliche Kapitalbeteiligung.
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D er § 6 des so zustandegekom m enen Gesellschaftsver
trag es lau tet:

§ 6

(2) Nach vorläufiger Rechnung ergib t sich eine Einlage 
für den K om plem entär in Höhe von

DM Null.
(3) Die endgültige Berechnung der E inlage des Kom

plem entärs erfo lg t nach Fertigste llung  der Eröff
nungsbilanz des bisherigen U nternehm ens und 
D urchführung der Inventur un ter Zugrundelegung 
der B etriebsprüfung der zuständigen U nterab tei
lung Abgaben.

Völlige Sozialisierung 
der Privatbetriebe als Endziel

Jeder sich in einem Privatbetrieb ergebende K apital
bedarf wird seitens der staatlichen Organe für Zwecke 
einer staatlichen Kapitalbeteiligung genutzt. Ist aber 
in einem Unternehmen der S taat bereits M itgesellschaf
ter, so geht das Bestreben sowohl des S taates und seiner 
Organe als auch der Banken, des FDGB, der SED und 
der dam it zusammenhängenden Organisationen dahin, 
w eitere staatliche Kapitalbeteiligungen im Betrieb unter
zubringen, um so n a c h  u n d  n a c h  d e n  p r i v a t e n

A n t e i l  z u  v e r r i n g e r n  u n d  d e n  B e t r i e b  
i m m e r  m e h r  i n  s t a a t l i c h e  H ä n d e  z u  b e 
k o m m e n .  Das Ziel is t unverändert —  auch bei Vor
handensein einer staatlichen Kapitalbeteiligung  — die 
völlige Sozialisierung des Betriebes. Selbst das Aus
scheiden eines M itgesellschafters g ibt Anlaß zur Ver
größerung der staatlichen Beteiligung.
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Auszugsweise W iedergabe des Schreibens eines per
sönlich haftenden G esellschafters an  den V ertrag s
p artn e r über F reistellung von G esellschaftskapital 

bei Ausscheiden eines M itgesellschafters:

An die
Deutsche Investitionsbank
H alle/Saale
Große S teinstraße

17. 10. 1957
S taatl. Beteiligung
Die infolge des Ausscheidens des K om plem entärs in 
E rscheinung tretenden  Schwierigkeiten bei der Rück
zahlung des vollen K apitalanteils in  Höhe von DM 
22 000 haben mich sehr zum  Nachdenken veran laß t. Die
K ündigung von H errn  ..........  erfolgte rechtzeitig  zum
31.12.1956. E in  halbes Ja h r  w ar erforderlich, um  un ter 
Berücksichtigung der steuerlichen A usw irkung dieses 
A ustrittes klarzulegen, w as notwendig geworden ist, um 
den K apitalanteil zur A uszahlung zu bringen.
Der hierdurch in der außerordentlichen G esellschafter
sitzung vom 3. 7. 1957 gefaß te  Beschluß, die A uszah
lung durch eine E rhöhung der staatlichen  Beteiligung 
um 22 000,— DM durchzuführen, konnte bis heute nicht 
verw irklicht werden. Als Folge hiervon w urde der 
LKW des früheren  K om plem entärs durch die Abgaben
verw altung beschlagnahm t, nachdem  fü r H errn  ..........
durch das Ausscheiden steuerliche Folgen in Höhe von 
rund DM 18 000,— entstanden sind. Diese kann  er aus 
seinem laufenden Betriebsverm ögen nicht entnehm en 
und is t som it au f seine berechtigte Befriedigung durch 
A uszahlung des vollen K apitalanteiles von DM 22 000,— 
angewiesen.
Die hiesige A bgabenverw altung h a t durch gew ährte 
Stundung dem zunächst V erständnis entgegengebracht, 
aber nunm ehr die P fändung durchgeführt. Auf D rängen
des H errn  ..........  bin ich vorgestern  m it H errn  ..........
bei Ih re r Zentrale in Berlin gewesen, und es konnte 
m ir auch dort n icht m it B estim m theit versichert w er
den, ob dem bearbeiteten vorliegenden A n trag  in  der 
nächsten K om m issionssitzung entsprochen wird.
E s ergeben sich im  negativen F alle daraus sehr nach
teilige Folgen fü r mich. H err ..........  w ird  einen Zah
lungsbefehl m it vollstreckbarem  T itel erw irken, auf 
Grund dessen ich dann als derzeitiger K om plem entär 
verpflichtet bin, den B etrag  von DM 22 000,— aufzu
bringen. Ich bin kein derartiger K apitalist, daß ich 
über einen d era rt hohen freien B etrag  verfüge. Dies 
würde also bedeuten, daß ich veran laß t bin, meine 
W ohnungseinrichtung etc. pfänden zu lassen....................

Der § 11 A bsatz 1 des als Muster von der Regierung der 
Sowjetzone veröffentlichten Vertrages w ird dam it 
gegenstandslos. Der staatliche Kapitalanteil ist dam it 
unantastbar wie jedes andere Volkseigentum, er schei
det von jeder Haftung aus. Eine Haftung oder Verlust
deckung auch bei Betrieben m it staatlicher K apital
beteiligung geht ausschließlich und allein zu Lasten des 
privaten Kapitalanteils. Diese E inseitigkeit der Haftung 
kom m t im  M ustervertrag allerdings nicht zum Aus
druck.
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